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um 1. Januar 2008 wird das Unternehmenssteuerre-
formgesetz in Kraft treten. Es bringt einige Steuervor-
teile. So wird vor allem die Belastung einbehaltener

Gewinne für Kapitalgesellschaften ab 2008 von heute
knapp 39 auf unter 30 Prozent sinken. 
Der Gesetzgeber hat jedoch auch Neuregelungen be-
schlossen, die zu einer Steuererhöhung führen können. So
ändern sich ab 2008 zum Beispiel die Regeln für die
Besteuerung der geringwertigen Wirtschaftsgüter und 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der degressiven 
Abschreibung fällt weg.

Besteuerung des wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebs

Bisherige steuerliche Behandlung
Die Krankenhaus GmbH ist mit ihrem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb körperschaftssteuerpflichtig. Steuersubjekt
ist jedoch nicht der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, sondern
vielmehr die GmbH. Unterhält eine Krankenhaus GmbH
mehrere steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe,
sind die Einkünfte jedes steuerpflichtigen wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebs grundsätzlich gesondert zu ermitteln.
Das zu versteuernde Einkommen der Körperschaft ergibt
sich gemäß § 64 Abgabenordnung (AO) als Saldo der Ein-
zelergebnisse.
Der Körperschaftsteuersatz beträgt derzeit für alle steuer-
pflichtigen Körperschaften 25 Prozent. Hinzukommt die
Gewerbesteuerpflicht. Die derzeitige Gewerbesteuer-Mess-
zahl beträgt fünf Prozent. Sie wird multipliziert mit einem
Hebesatz, der in jeder Gemeinde unterschiedlich ist. Die
folgende Modellrechnung geht von einem Gewerbesteuer-
hebesatz von 400 Prozent aus. Es ergibt sich für die ge-
meinnützige Krankenhaus GmbH eine Steuerbelastung
von 38,65 Prozent (Tab. 1).
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Die Reform der Unter-
nehmenssteuer

Auswirkungen auf die Besteuerung des 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs einer 

gemeinnützigen Krankenhaus GmbH

Die Unternehmenssteuerreform 2008
betrifft gemeinnützige Kapitalgesell-

schaften grundsätzlich nicht. Falls aber
eine gemeinnützige Krankenhaus GmbH
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

unterhält, sind die Neuerungen zu beach-
ten, denn dieser unterliegt nach § 5

Absatz 1 Nr. 9 Satz 2 Körperschaftssteu-
ergesetz (KStG) der Steuerpflicht. Ebenso

ergeben sich Neuerungen für den Fall,
dass eine Krankenhaus GmbH an einer

steuerpflichtigen GmbH beteiligt ist.
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Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb –
Besteuerung ab 2008

Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform
Kernbereich der Unternehmenssteuerreform ist die Absen-
kung des Körperschaftssteuersatzes für alle Körperschaften
von 25 auf 15 Prozent (§23 Absatz 1 KStG neue Fassung).
Der neue Tarif gilt grundsätzlich ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2008. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die
Gewerbesteuer künftig nicht mehr als Betriebsausgabe
berücksichtigt werden kann (§ 4 Absatz 5b Einkommen-
steuergesetz [EStG] neue Fassung). Als Ausgleich hierfür
ist eine Absenkung der Steuermesszahl von bisher fünf auf
nunmehr 3,5 Prozent vorgesehen (§ 11 Absatz 2 Gewerbe-
steuergesetz [GewStG] neue Fassung). Somit ergibt 
sich durch die Unternehmenssteuerreform die in Tabelle 2
dargestellte Besteuerung des wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs.
Im Vergleich zur bisherigen Steuerbelastung wird der 
steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetrieb einer 
gemeinnützigen Krankenhaus GmbH durch die Unterneh-
menssteuerreform deutlich bessergestellt. Die Steuerbe-
lastung beläuft sich in der Modellrechnung insgesamt nur
noch auf 29,83 Prozent.

Eine höhere Steuerbelastung könnte jedoch eine Änderung
des Gewerbesteuergesetzes hinsichtlich der „Hinzurech-
nungen“ bringen. Ab dem Erhebungszeitraum 2008 
werden sämtliche Entgelte für Schulden in Höhe von 25
Prozent dem Gewinn aus dem Gewerbebetrieb hinzuge-

rechnet. Nach der bisherigen Rechtslage ist lediglich die
Hälfte der Dauerschulden hinzuzurechnen. Ferner werden
Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für
bewegliche Wirtschaftsgüter mit 20 Prozent als Finanzie-
rungsentgelt behandelt. Bei unbeweglichen Wirtschafts-
gütern beträgt der Finanzierungsentgeltanteil 75 Prozent.
Die Summe der Finanzierungsentgelte ist jedoch insge-
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Gewinn vor Steuern 100,00
Gewerbesteuer (400 Prozent Hebesatz; 
fünf Prozent Steuermesszahl) -16,67
Gewinn nach Gewerbesteuer 83,33
Körperschaftssteuer (25 Prozent) -20,83
Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent) -1,15
Gewinn nach Steuern 61,35

Gewinn vor Steuern 100,00
Gewerbesteuer (400 Prozent Hebesatz; 
3,5 Prozent Steuermesszahl) -14,00
Gewinn nach Gewerbesteuer 86,00
Körperschaftsteuer (15 Prozent) -15,00
Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent) -0,83 
Gewinn nach Steuern 70,17

Tab. 1 ↓ Tab. 2

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb –
Besteuerung bis 2007

↓



samt um einen Freibetrag von 100 000 Euro zu kürzen (§ 8
Nr. 1 GewStG neue Fassung) und nur der Überhang ist mit
25 Prozent dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen. 
Somit ergibt sich beispielsweise für Schuldzinsen in Höhe
von 100 000 Euro, Leasinggebühren für bewegliche 
Wirtschaftsgüter von 10 000 Euro und Mietzahlungen 
für eine Immobilie von 100 000 Euro die in Tabelle 3 ab-
gebildete Berechnung.
Dieses Beispiel zeigt, dass es trotz des Freibetrages in vie-
len Fällen zu einer steuerlichen Mehrbelastung kommen
wird. 

Besteuerung der Beteiligung 
an einer Kapitalgesellschaft

Im Falle der Beteiligung einer steuerbegünstigten Kran-
kenhaus GmbH an einer anderen Kapitalgesellschaft
(„Beteiligungsgesellschaft“) stellt sich zunächst die Frage,
ob eine Vermögensverwaltung oder eine steuerpflichtige
wirtschaftliche Betätigung vorliegt. Zwar ist die Beteili-
gung an einer Kapitalgesellschaft grundsätzlich dem Be-
reich der Vermögensverwaltung zuzuordnen, doch liegt ein
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor, wenn mit der Be-
teiligung tatsächlich ein entscheidender Einfluss auf die 
laufende Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft aus-
geübt wird.

Beteiligung als Vermögensverwaltung

Bisherige Besteuerung
Wird das Halten einer Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft bei dem gemeinnützigen Krankenhaus als Vermö-
gensverwaltung qualifiziert, ergeben sich steuerliche Fol-
gen sowohl auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft als
auch auf der Ebene der Krankenhaus GmbH. Auf der
Ebene der Beteiligungsgesellschaft erfolgt eine Besteue-
rung mit Gewerbesteuer sowie Körperschaftssteuer nebst
Solidaritätszuschlag. Die Gewerbesteuer beträgt unter
Berücksichtigung eines Hebesatzes von 400 Prozent und
einer Steuermesszahl von fünf Prozent wiederum 16,67
Prozent. Weiterhin besteht eine Körperschaftssteuertarif-
belastung in Höhe von 25 Prozent nebst Solidaritätszu-
schlag in Höhe von 5,5 Prozent. Damit ergibt sich, ebenso
wie in dem in Tab. 1 geschilderten Beispiel, eine Steuer-
belastung von derzeit 38,65 Prozent. Der Gewinn nach
Steuern (im Beispiel: 61,35) kann vollständig an die Kran-
kenhaus GmbH ausgeschüttet werden.
Kapitalertragssteuer ist hierbei nicht zu berücksichtigen,
da sie bei gemeinnützigen Körperschaften nicht erhoben
wird.

Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 
Für die Beteiligungsgesellschaft wird der anzuwendende
Körperschaftssteuertarif auf 15 Prozent gesenkt (§ 23
Absatz 1 KStG neue Fassung). Ferner wird die Gewerbe-
steuer nicht mehr als Betriebsausgabe abgezogen und die
Steuermesszahl von fünf auf 3,5 Prozent herabgesetzt. 
Damit ergibt sich eine Besteuerung wie in Tabelle 4 
dargestellt.
Die Steuerbelastung beträgt 29,83 Prozent. Es zeigt sich,
dass die Unternehmenssteuerreform bedingt durch den
niedrigeren Körperschaftssteuertarif grundsätzlich eine
deutlich geringere Belastung der Beteiligungserträge zur
Folge hat.
Auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft sind weitere
Neuregelungen zu beachten. So löst die „Zinsschranke“
die bisher geltenden Vorschriften zur Gesellschafterfremd-
finanzierung (§ 8 a KStG alte Fassung) ab. Anders als § 8 a
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Tab. 3

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung ab 2008

Schuldzinsen 100 000,00
davon 100 Prozent (Finanzierungsanteil) 100 000,00
Leasinggebühren 10 000,00
davon 20 Prozent (Finanzierungsanteil) 2 000,00
Miete 100 000,00
davon 75 Prozent (Finanzierungsanteil) 75 000,00

177 000,00

abzüglich Freibetrag -100 000,00
Überhang 77 000,00
davon 25 Prozent (Hinzurechnungsbetrag) 19 250,00



Tab. 4

KStG alte Fassung erfasst die Zinsschranke (§ 4 h EStG
neue Fassung, § 8 a KStG neue Fassung) jede Art der
Fremdfinanzierung, vor allem auch die Bankenfinan-
zierung. Zinsaufwendungen (vermindert um Zinserträge)
sind demzufolge nur bis zur Höhe von 30 Prozent des
maßgeblichen Gewinns als Betriebsausgabe abziehbar.
Maßgeblicher Gewinn ist der Gewinn zuzüglich Zins-
aufwendungen und Abschreibungen. 
Da die Zinsschranke jedoch nicht anzuwenden ist, falls die
um die Zinserträge verminderten Zinsaufwendungen des-
selben Wirtschaftsjahres den Betrag von einer Million
Euro unterschreiten (Freigrenze), wird in vielen Fällen
diese Neuregelung im Fall von Beteiligungen einer Kran-
kenhaus GmbH nicht anzuwenden sein. Selbst wenn 
dieses Kriterium erfüllt ist, setzt die Anwendung der Zins-
schranke des Weiteren voraus, dass die Beteiligung der
Krankenhaus GmbH entweder zu einem Konzern gehört
oder die Beteiligungsgesellschaft in bestimmter Weise
durch Gesellschafter oder nahestehende Personen fremd-
finanziert ist (§ 8 a Absatz 2 KStG neue Fassung). 
Sofern letzteres der Fall ist, ist darüber hinaus ein Eigen-
kapitalvergleich vorzunehmen, da die Zinsschranke auch
dann nicht zur Anwendung kommt, wenn die Eigenkapital-
quote der Beteiligungsgesellschaft gleich hoch oder höher
als im Konzern ist. Die Zinsschranke ist erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem Tag des Gesetzes-
beschlusses beginnen und nicht vor dem 1. Januar 2008
enden. Für den Regelfall gilt die Neuregelung damit für
das Wirtschaftsjahr 2008.
Weiterhin sind auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft
eventuelle negative Folgen durch die oben beschriebene
mögliche Gewerbesteuer-Hinzurechnung zu beachten.
Dies betrifft insbesondere die von einer Krankenhaus
GmbH ausgegliederte Service GmbH, der vom Kranken-
haus Mobilien oder Immobilien im Wege von Miete, Pacht
oder Leasing überlassen werden. Hier ist im Einzelfall zu
prüfen, ob andere rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten zu
einer geringeren Steuerbelastung führen.

Beteiligung als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Bisherige Besteuerung
Für die Beteiligungsgesellschaft ist es steuerlich unter-
schiedslos, ob die Krankenhaus GmbH die Beteiligung als
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb führt oder als Vermögens-
verwaltung. Bei einem Gewinn von 100 ergibt sich wie-
derum ein Ausschüttungsbetrag von 61,35. 
Bei der Besteuerung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs
der Krankenhaus GmbH ist nach geltender Rechtslage das
Halbeinkünfteverfahren anzuwenden. Diese Bezüge unter-
liegen jedoch bei der empfangenden Krankenhaus GmbH
gemäß § 8 b Absatz 1 KStG grundsätzlich nicht der Be-
steuerung. 
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass bei Beteiligungser-
trägen fünf Prozent der Erträge pauschal als Ausgaben gelten,
die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen.
Dies gilt unabhängig davon, ob und in welcher Höhe

tatsächlich Aufwendungen angefallen sind. Im Ergebnis
werden dadurch fünf Prozent der Ausschüttung mit Körper-
schaftssteuer belastet. Dieser Betrag unterliegt zudem der
Gewerbesteuer, so dass sich eine Besteuerung gemäß
Tabelle 5 ergibt.
Im Ergebnis ergibt sich nach der derzeitigen Rechtslage
eine Steuerbelastung von 39,84 Prozent. Aufgrund der
Besteuerung von fünf Prozent des Ausschüttungsbetrages
ist die Krankenhaus GmbH steuerlich geringfügig höher
belastet als im Fall der Beteiligung zur Vermögensver-
waltung. 
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Beteiligung als Vermögensverwaltung –
Besteuerung ab 2008

Beteiligungs GmbH
Gewinn vor Steuern 100,00
Gewerbesteuer (400 Prozent Hebesatz; 
3,5 Prozent Steuermesszahl) -14,00
Gewinn nach Gewerbesteuer 86,00

Körperschaftssteuer (15 Prozent) -15,00
Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent) -0,83
Gewinn nach Steuern 70,17

Krankenhaus GmbH
Ausschüttungsbetrag 70,17



Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 
Die Besteuerung der Beteiligungsgesellschaft nach der
Unternehmenssteuerreform entspricht wiederum derjeni-
gen, die bereits für den Fall des Haltens einer Beteiligung
als Vermögensverwaltung dargestellt wurde (Steuerbe-
lastung 29,83 Prozent, Tab. 4).

Ebenso entspricht die Besteuerung auf der Ebene der
Krankenhaus GmbH nach der Unternehmenssteuerreform
nahezu der Besteuerung einer Beteiligung als Vermögens-
verwaltung. Auch im Rahmen des neuen Teileinkünftever-
fahrens sind die Einkünfte der empfangenden Kranken-
haus GmbH gemäß § 8 b Absatz 1 KStG grundsätzlich
nicht steuerpflichtig. Es ist jedoch wieder der pauschalierte
Betriebsausgabenabzug in Höhe von fünf Prozent bei der
Gewerbesteuer und der Körperschaftssteuer zu berück-
sichtigen (Tab. 6).
Die Steuerbelastung beläuft sich auf 30,87 Prozent, wobei
auf der Ebene der Beteiligungsgesellschaft eventuelle
negative Folgen durch die oben beschriebene Zinsschranke

sowie durch mögliche Gewerbesteuer-Hinzurechnungen
nicht berücksichtigt wurden.
Im Ergebnis zeigt sich auch hier, dass aufgrund des nied-
rigeren Körperschaftssteuersatzes die Steuerbelastung im
Vergleich zur bisherigen Besteuerung wesentlich geringer
ist. Auch in diesem Fall ergibt sich im Vergleich zur Ver-
mögensverwaltung eine geringfügig höhere Steuerbelas-
tung, wenn die Beteiligung als wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb qualifiziert wird. 

Aufwendungen vorziehen, Erträge verlagern

Für den Fall einer eigenen wirtschaftlichen Betätigung des
Krankenhauses sowie für den Fall einer Beteiligung an
einer Kapitalgesellschaft sind die aus der Besteuerung ver-
bleibenden Beträge in Tabelle 7 für die alte und neue
Rechtslage zusammengefasst.
Nach der neuen wie auch bereits nach der alten Rechtslage
ist die Belastung der eigenen wirtschaftlichen Aktivität
identisch mit der Besteuerung einer Beteiligung, die im
Rahmen einer Vermögensverwaltung gehalten wird. Die
Besteuerung einer Beteiligung, die einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb darstellt, ist aufgrund der Besteuerung
von fünf Prozent des Ausschüttungsbetrages geringfügig
höher als bei einer Beteiligung, die als Vermögensverwal-
tung qualifiziert wird. 
Es fällt auf, dass die Unternehmenssteuerreform 2008 so-
wohl eine deutlich geringere steuerliche Belastung des
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs einer Krankenhaus
GmbH als auch der Beteiligungserträge zur Folge hat. Der
deutlich gesunkene Körperschaftssteuertarif wirkt sich
hier positiv aus. Vor dem Hintergrund der Steuersatzsen-
kung sollten, soweit möglich, Aufwendungen vorgezogen
und Erträge nach 2008 verlagert werden.
Aufgrund der Unternehmenssteuerreform sollte auch darauf
geachtet werden, ob es aufgrund von Miet-, Pacht- oder
Leasingverträgen, welche das Krankenhaus mit einer
Tochtergesellschaft abgeschlossen hat, wegen der Neure-
gelung der Hinzurechnung von (Finanzierungs-)Entgelten
zum Gewerbeertrag zu einer höheren Besteuerung kommt.
In diesem Fall empfiehlt es sich, andere rechtliche Gestal-
tungsmöglichkeiten zu überprüfen, um die Steuerbelas-
tung zu minimieren. Dasselbe gilt für mögliche negative
Auswirkungen der Zinsschranke.
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Tab. 7

Tab. 5 ↓ Tab. 6

Beteiligung als wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb – Besteuerung bis 2007
Krankenhaus GmbH
Ausschüttungsbetrag 61,35
davon fünf Prozent nicht abzugsfähige 
Betriebsausgabe (§ 8 b Absatz 5 KStG) 3,07
darauf GewSt (400 Prozent Hebesatz; 
fünf Prozent Steuermesszahl) -0,512
Einkommen 2,56
darauf Körperschaftsteuer (25 Prozent) -0,64
darauf Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent) -0,04
Gewinn nach Steuern 60,16

Beteiligung als wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb – Besteuerung ab 2008
Krankenhaus GmbH
Ausschüttungsbetrag 70,17
davon fünf Prozent nicht abzugsfähige 
Betriebsausgabe (§ 8 b Absatz 5 KStG) 3,51
darauf GewSt (400 Prozent Hebesatz; 
3,5 Prozent Steuermesszahl) -0,49
darauf Körperschaftsteuer (15 Prozent) -0,53
darauf Solidaritätszuschlag (5,5 Prozent) -0,03
Gewinn nach Steuern 69,12

Steuerbelastungsvergleich

Rechtsstand Gewinne eines Beteiligung im      Beteiligung im
wirtschaftlichen Rahmen der Rahmen eines
Geschäftsbetriebs Vermögens- wirtschaftlichen

verwaltung Geschäftsbetriebs

2007 61,35 61,35 60,16

Unter-
nehmens-
steuerreform 
2008 70,17 70,17 69,12

↓




